
Beschluss des 72. Studierendenparlaments

Antrag auf Anpassung der Finanzordnung zu Aufwandentschädigungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit wird bescheinigt, dass auf der 2. Sitzung des 72. Studierendenparla-

ments am 2024-08-07 folgender Beschluss gefasst wurde1:

Der Antrag „SP72-023 - Antrag auf Anpassung der Finanzordnung zu Auf-

wandentschädigungen“ wird mit (36/0/0) in der folgenden Fassung ange-

nommen:

Ändere in § 54 Absatz 2 die dreizehnte Tabellenzeile wie folgt:

Amt Maximale Aufwandsent-

schädigung in BAföG-

Höchstsatz

Anmerkungen

[…] […] […]

Die Referentin bzw. der

Referent und die stell-

vertretende Referentin

bzw. der stellvertretende

Referent für die ausländi-

schen Studierenden

Je 67 Prozent pro Monat

Der Beschluss wird mit der amtlichen Bekanntmachung durch die RWTH

Aachen gültig. Eine solche Ausfertigung stellt gegenüber Dritten keine rechts-

geschäftliche Erklärung der Studierendenschaft gemäß § 55 Abs. 2 Hoch-

schulgesetz NRW dar.

Mit freundlichen Grüßen

1Soweit nicht anders angegeben, erfolgt die Angabe von Abstimmungsergebnissen in

der Form (Ja/Nein/Enthaltung).
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